F=n
.iﬁh{l :
" datenschutz-maximum Version 31.08.2019 18:26, Seite 1/ 2

EU-DSGVO

Kapitel 7 - Zusammenarbeit und Koharenz

Artikel 61 - Gegenseitige Amtshilfe

(1)

1 Die Aufsichtsbehdrden Ubermitteln einander mallgebliche Informationen und gewahren
einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuflhren und anzuwenden, und
treffen Vorkehrungen flr eine wirksame Zusammenarbeit. 2 Die Amtshilfe bezieht sich
insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Manahmen, beispielsweise
Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine vorherige Konsultation, um Vornahme von
Nachprifungen und Untersuchungen.

1 Jede Aufsichtsbehorde ergreift alle geeigneten Mallnahmen, um einem Ersuchen einer anderen
Aufsichtsbehdrde unverzuglich und spatestens innerhalb eines Monats nach Eingang des
Ersuchens nachzukommen. 2 Dazu kann insbesondere auch die Ubermittlung maRgeblicher
Informationen uber die Durchfihrung einer Untersuchung gehoren.

1 Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschlieBlich Zweck und
Begrindung des Ersuchens. 2 Die Ubermittelten Informationen werden ausschlieBlich fir den
Zweck verwendet, fir den sie angefordert wurden.

Die ersuchte Aufsichtsbehorde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn

a) sie fur den Gegenstand des Ersuchens oder fur die
Malnahmen, die sie durchfhren soll, nicht zustandig ist oder

b) ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung
verstolRen wirde oder gegen das Unionsrecht oder das Recht
der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehdrde, bei der das
Ersuchen eingeht, unterliegt.

1 Die ersuchte Aufsichtsbehdrde informiert die ersuchende Aufsichtsbehoérde Uber die Ergebnisse
oder gegebenenfalls Uber den Fortgang der MaBnahmen, die getroffen wurden, um dem
Ersuchen nachzukommen. 2 Die ersuchte Aufsichtsbehdrde erlautert gemald Absatz 4 die Grinde
fur die Ablehnung des Ersuchens.

Die ersuchten Aufsichtsbehorden Gbermitteln die Informationen, um die von einer anderen
Aufsichtsbehdrde ersucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwendung eines
standardisierten Formats.

1 Ersuchte Aufsichtsbehdrden verlangen fur MaBnahmen, die sie aufgrund eines
Amtshilfeersuchens getroffen haben, keine Gebuhren. 2 Die Aufsichtsbehdérden kénnen
untereinander Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefallen besondere aufgrund der
Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten.

1 Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehdrde nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens
einer anderen Aufsichtsbehdrde die Informationen gemaR Absatz 5, so kann die ersuchende
Aufsichtsbehdrde eine einstweilige Malnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemal
Artikel 55 Absatz 1 ergreifen. 2 In diesem Fall wird von einem dringenden Handlungsbedarf
gemal Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im Dringlichkeitsverfahren angenommenen
verbindlichen Beschluss des Ausschuss gemaR Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht.
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(9) 1 Die Kommission kann im Wege von Durchfihrungsrechtsakten Form und Verfahren der
Amtshilfe nach diesem Artikel und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs
zwischen den Aufsichtsbehérden sowie zwischen den Aufsichtsbehdrden und dem Ausschuss,
insbesondere das in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte standardisierte Format,
festlegen. 2 Diese Durchfuhrungsrechtsakte werden gemall dem in Artikel 93 Absatz 2
genannten Prufverfahren erlassen.

Passende Erwagungsgriinde

123 - Kooperation der Aufsichtsbehdrden untereinander und mit der Kommission
132 - SensibilisierungsmaBnahmen und spezifische MaRnahmen
133 - Gegenseitige Unterstitzung und einstweilige MaBnahmen

« Artikel 60 DSGVO 1T DSGVO-Gesamtliste Artikel 62 DSGVO -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemaR ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel10/artikel93
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr123
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr132
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr133
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel07/artikel60
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel07/artikel62

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 7 - Zusammenarbeit und Kohärenz
	Artikel 61 - Gegenseitige Amtshilfe
	Passende Erwägungsgründe





